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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

Entwurf eines Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes 

Es liegt ein neuer Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) vor, der 
gesetzliche Erleichterungen bei Betriebsrenten bringen soll (Zweites 
Betriebsrentenstärkungsgesetz). 

Mit dem Entwurf soll die betriebliche Altersvorsorge gefördert werden, die nicht 
mit der Beschäftigung in Deutschland mitgewachsen sei. 

Geplante Regelungen 

Kleineren Unternehmen soll es erleichtert werden, Betriebsrenten anzubieten, 
etwa im Rahmen einer Betriebsvereinbarung. Das bestehende 
Sozialpartnermodell, in dem Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
betriebliche Altersversorgung vereinbaren können, soll entsprechend 
weiterentwickelt werden. 

Erleichtert werden sollen sogenannte Opting-Out-Systeme, bei denen man 
widersprechen muss, wenn ein Teil des Entgelts nicht automatisch für 
Betriebsrenten verwendet werden soll. Beim Ansparen sollen Risiken und somit 
auch Renditen höher sein können. 

Vorschriften für Pensionskassen sollen flexibilisiert werden. 

Außerdem soll auch die steuerliche Förderung der Betriebsrenten erhöht werden. 

Im Zuge des Rentenpakets 2025 soll das Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz 
im September 2025 im Kabinett und im Laufe des Jahres im Bundestag 
verabschiedet werden. Es bedarf darüber hinaus der Zustimmung des 
Bundesrats. 

Fundstelle 

BMAS, Pressemitteilung vom 25. Juli 2025.   

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2025/zweites-betriebsrentenstaerkungsgesetz.html
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 31. Juli 2025 

 
 
Wird ein bisher einer inländischen Betriebsstätte zuzuordnendes 
Wirtschaftsgut in eine ausländische Betriebsstätte überführt, löst 
dies gemäß § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG i.d.F. des JStG 2010 die 
Rechtsfolgen der Entnahmefiktion des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG aus. 
Die durch § 52 Abs. 8b Satz 2 Variante 1 i.V.m. Satz 3 EStG i.d.F. 
des JStG 2010 angeordnete ("echte") Rückwirkung des § 4 Abs. 1 
Satz 4 (i.V.m. Satz 3) EStG i.d.F. des JStG 2010 für vor dem 
01.01.2006 endende Wirtschaftsjahre verstößt für den Fall der 
Überführung eines Wirtschaftsguts in eine ausländische 
Betriebsstätte, deren Einkünfte nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland von der Besteuerung freigestellt sind, nicht gegen das 
verfassungsrechtliche Vertrauensschutzgebot. 
Zum Urteil 
 
 
Steht Art. 314 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem unter 
Beachtung des Effektivitätsgebots einer nationalen Praxis 
entgegen, die einen guten Glauben des Wiederverkäufers an die 
Erfüllung der Voraussetzungen der Differenzbesteuerung bei 
seinem Vorlieferanten, der in seinen Rechnungen angegeben hat, 
die Differenzbesteuerung auf die Lieferung an den 
Wiederverkäufer angewendet zu haben, nur außerhalb des 
Steuerfestsetzungsverfahrens im Rahmen eines gesonderten 
Billigkeitsverfahrens berücksichtigt? 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 051/25. 
 
 
 
Es ist rechtlich zweifelhaft, ob bei einem Erwerb von Anteilen an 
einer GmbH, bei dem das schuldrechtliche Erwerbsgeschäft 
(Signing) und die Übertragung der GmbH-Anteile (Closing) zeitlich 
auseinanderfallen, zweimal Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2b 
und § 1 Abs. 3 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) 
festgesetzt werden kann, wenn dem Finanzamt im Zeitpunkt der 
Festsetzung der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
bekannt ist, dass die Übertragung der GmbH-Anteile (Closing) 
bereits erfolgt ist. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 

Urteil I R 5/24 (I R 
99/15): Entstrickung 
durch Überführung von 
Wirtschaftsgütern in 
ausländische 
Betriebsstätte - 
verfassungsrechtliches 
Vertrauensschutzgebot 
bei rückwirkenden 
Gesetzen 
 
26. März 2025 

EuGH-Vorlage XI R 
23/24: EuGH-Vorlage 
zur Prüfung von 
Vertrauensschutz bei 
der Differenz-
besteuerung 
 
 
 
 

  19. Februar 2025 
 

 

 Beschluss II B 13/25 
(AdV): Zweimalige 
Festsetzung von 
Grunderwerbsteuer 
für den Erwerb von 
Gesellschaftsanteilen 
beim Auseinander-
fallen von 
sogenanntem Signing 
und Closing 
 

  21. Mai 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520203/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/eugh-vorlage-zur-pruefung-von-gutglaubensschutz-im-verfahren-der-steuerfestsetzung/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520204/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil II R 34/22: Anwendung der Steuerbegünstigung des § 13a ErbStG 
auf einen fiktiven Nießbrauch nach § 29 Abs. 2 ErbStG 
19. März 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 12/23: Doppelte Haushaltsführung: Kosten der Lebensführung 
bei einem Ein-Personen-Haushalt 
29. April 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil X R 24/23: Wohnungswirtschaftliche Verwendung von 
Altersvorsorgevermögen nach Umwidmung eines Darlehens 
27. November 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil III R 19/23: Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter 
20. März 2025 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Steuerbefreiung für die vertretungsweise Übernahme eines ärztlichen 
Notfalldienstes gegen Entgelt 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass der 
ärztliche Notfalldienst (z.B. an Wochenenden) auch dann von der Umsatzsteuer 
befreit ist, wenn ein Arzt ihn vertretungsweise für einen anderen Arzt (gegen 
Entgelt) übernimmt. 
Sachverhalt 
Der Kläger ist selbständiger Arzt, der mit der zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe (KV) eine Vereinbarung über die freiwillige 
Teilnahme am ärztlichen Notfalldienst abgeschlossen hat. Er übernahm in den 
Jahren 2012 bis 2016 für andere, an sich zum Notfalldienst eingeteilte Ärzte als 
Vertreter deren „Sitz- und Fahrdienste“ in eigener Verantwortung. Gegenüber den 
vertretenen Ärzten rechnete der Kläger hierfür einen Stundenlohn zwischen 20,00 
€ und 40,00 € ab. Die erbrachten Notfalldienste hielt der Kläger für 
umsatzsteuerfrei. 
Das Finanzamt und das Finanzgericht Münster teilten diese Einschätzung nicht. 
Sie waren der Ansicht, der Kläger erbringe gegenüber dem Arzt, dessen 
Notfalldienst er übernehme, eine sonstige Leistung gegen Entgelt, die kein 
therapeutisches Ziel habe. Die Vertretung des Arztes beim Notfalldienst sei daher 
umsatzsteuerpflichtig. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH gewährte hingegen die Umsatzsteuerbefreiung. Auch die 
vertretungsweise Übernahme ärztlicher Notfalldienste gegen Entgelt durch einen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510143/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520207/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520205/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520206/
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anderen Arzt ist als Heilbehandlung im Sinne des § 4 Nr. 14 Buchst. a des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) umsatzsteuerfrei. 
Der BFH begründet dieses Ergebnis damit, dass es zwar zutrifft, dass sich die 
vom Kläger vertretenen Ärzte durch die Vertretung beim Notfalldienst quasi 
Freizeit „erkauft“ haben. Allerdings habe der Kläger die zum Notfalldienst 
eingeteilten Ärzte nur dadurch von der Übernahme des Dienstes freistellen 
können, dass er selbst den ärztlichen Notfalldienst erbracht habe. 
Der ärztliche Notfalldienst sei eine ärztliche Heilbehandlung. Er diene dazu, in 
Notfällen ärztliche Leistungen in Zeiten zu erbringen, in denen die reguläre haus- 
oder fachärztliche Versorgung nicht stattfindet. Er gewährleiste damit die ärztliche 
Versorgung von Notfallpatienten im jeweiligen Einsatzgebiet, was eine 
umsatzsteuerfreie Tätigkeit sei. Auf den Umfang der tatsächlichen 
Inanspruchnahme des Notfalldienstes durch die Patienten kommt es nicht an. 
Diese Beurteilung gilt nach Auffassung des BFH für die Notfalldienste eines 
Vertreters in gleicher Weise wie für die Notfalldienste der von der KV dafür 
eingeteilten Ärzte. 
Der BFH überträgt damit einerseits seine Rechtsprechung zu 
Bereitschaftsdiensten bei Großveranstaltungen (BFH-Urteil vom 02.08.2018 - V R 
37/17, BFHE 263, 63) auf den „Sitz- und Fahrdienst“. Andererseits stellt er auch 
insoweit die Leistungserbringung durch einen fachlich qualifizierten 
Subunternehmer des Arztes der Leistungserbringung durch den Arzt selbst 
gleich. 
Die tätigkeitsbezogene Betrachtungsweise des BFH gewährleistet zudem die 
möglichst gleichmäßige Umsatzbesteuerung ärztlicher Notfalldienste in ganz 
Deutschland, da es dadurch auf die erheblichen regionalen Unterschiede in der 
Organisation der Vertretung bei Notfalldiensten durch die jeweils zuständige KV 
nicht ankommt. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 14. Mai 2024 (XI R 24/23), veröffentlicht am 24. Juli 2025, 
vgl. die Pressemitteilung 047/25. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 
Ferienwohnung kann eine erste Tätigkeitsstätte bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung sein 
Das Finanzgericht Münster hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass eine 
Ferienwohnung eine erste Tätigkeitsstätte bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung darstellt, wenn der Vermieter mindestens ein Drittel seiner 
regelmäßigen Arbeitszeit für das Objekt dort verrichtet. 
Sachverhalt 
Die Klägerin ist eine aus Vater und Sohn bestehende Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, die Einkünfte aus der Vermietung zweier Ferienwohnungen erzielt. Für 
das Streitjahr 2019 machte die GbR Fahrtkosten, Unterkunftskosten und 
Verpflegungsmehraufwendungen im Zusammenhang mit Reparatur- und 
Reinigungsarbeiten an den Wohnungen als Werbungskosten geltend. 
Das Finanzamt erkannte diese Kosten wegen privater Mitveranlassung nicht 
an.     
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520196/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerbefreiung-fuer-die-vertretungsweise-uebernahme-eines-aerztlichen-notfalldienstes-gegen-entgelt/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/250091/vat-exemption-for-temporary-emergency-medical-services/
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Richterliche Entscheidung 
Das Finanzgericht Münster hat der hiergegen erhobenen Klage teilweise 
stattgegeben, indem er einen Teil der Kosten anerkannt hat. 
Die Fahrtkosten seien mit der Entfernungspauschale und unter Abzug eines 
Privatanteils zu berücksichtigen. Zunächst seien die beiden Wohnungen jeweils 
als erste Tätigkeitsstätte anzusehen. Der Verweis in § 9 Abs. 3 EStG auf die 
vorrangig für Arbeitnehmer geltenden Regelungen führe bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung dazu, dass jedenfalls dann eine erste 
Tätigkeitsstätte vorliege, wenn der Steuerpflichtige mindestens ein Drittel seiner 
regelmäßigen Arbeitszeit für das Mietobjekt dort selbst verrichtet. 
Maßgeblich seien in erster Linie quantitative Kriterien, da – anders als bei 
Arbeitnehmern – eine Zuordnung durch einen Arbeitgeber nicht in Betracht 
komme. Da die Ferienwohnungen der GbR im Wesentlichen durch Dritte 
verwaltet wurden, während die Gesellschafter die Reparaturarbeiten selbst 
durchführten, sei die quantitative Grenze von einem Drittel im Streitfall deutlich 
überschritten. Für jede einzelne Reise hat das Gericht eine Aufteilung der 
Fahrtkosten vorgenommen und die privaten Veranlassungsanteile nicht als 
Werbungskosten anerkannt. 
Unterkunftskosten für eine dritte (nicht fremdvermietete) Wohnung hat der Senat 
anteilig im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung anerkannt und insoweit 
ebenfalls die Privatanteile abgezogen. 
Die von der Klägerin geltend gemachten Verpflegungsmehraufwendungen hat der 
Senat nicht anerkannt, da die Dreimonatsfrist im Streitjahr abgelaufen war. 
Das Gericht hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 
Fundstelle 
Finanzgericht Münster, Urteil vom 15. Mai 2025 (12 K 1916/21 F), siehe den 
Newsletter Juli 2025 des Finanzgericht; die Revision wurde zugelassen, über die 
Einlegung ist noch nichts bekannt. 
 

Business Meldungen 
 
Ermittlungsturbo der Behörden: Digitale Großfahndung nach steuerunehrlichen 
Influencerinnen und Influencern 
 
Ein digitaler Ermittlungsturbo versetzt derzeit nicht nur Nordrhein-Westfalen, 
sondern die gesamte Bundesrepublik in Aufruhr: Was als regionale „Task Force“ 
begann, hat sich zu einer flächendeckenden Fahndung nach mutmaßlich 
steuerunehrlichen Influencerinnen und Influencern entwickelt. Spezialeinheiten 
der Finanzverwaltung setzen inzwischen bundesweit modernste 
Analyseinstrumente ein, kombinieren künstliche Intelligenz mit klassischen 
verdeckten Ermittlungsmaßnahmen und richten den Fokus gezielt auf Social-
Media-Einkünfte. Der Verdacht: vielfach begangene Steuerhinterziehung – 
oftmals aus Unwissenheit, häufig jedoch mit gravierenden strafrechtlichen Folgen. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/250146/ermittlungsturbo-der-behoerden-digitale-grossfahndung-nach-steuerunehrlichen-influencerinnen-und-influencern/
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P138TB1#y1

E-MAIL SENDEN 

 

P123C4T1TB7#y1

ZUM SEMINAR 

Terminplaner 
  
Fokus Familienunternehmen und 
Mittelstand 
Webcast, 29.09.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/Mittelstand
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den 
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separate entity. 
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further details. 

. 
 

 

mailto:gabriele.nimmrichter@pwc.com
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
http://www.pwc.com/structure

	Inhalt
	Redaktion

